Beitragsordnung der Schachpinguine Berlin e.V.

§ 1 Beitragspflicht

(1) 
Die Mitglieder der Schachpinguine Berlin e.V.  haben den von der Mitgliederversammlung festgesetzten Mitgliedsbeitrag zu entrichten.

Dieser beträgt für passive Mitglieder 60 € pro Jahr, für aktive 90 € pro Jahr.
Passive Mitglieder sind solche Mitglieder, die nicht aktiv im Leistungsbereich Schach spielen und dementsprechend nicht am Spielbetrieb im Berliner Schachverband und dem Deutschen Schachbund teilnehmen.

(2)
Eine Aufnahmegebühr ist nicht beschlossen und daher nicht zu entrichten.


§ 2 Fälligkeit und Zahlungsweise

(1) 
Der jährliche Mitgliedsbeitrag ist in höchstens zwei Halbjahres-Raten im Voraus fällig. 

(2) 
Für neu eingetretene Mitglieder ist der Beitrag zumindest für die Restlaufzeit des Beitrittshalbjahres und innerhalb von 21 Tagen nach Beitritt zu entrichten

(3) 
Die Beitragszahlungen sind bargeldlos zu erbringen. Die Mitglieder sollen eine Einzugsermächtigung erteilen.


§ 3  Beitragsermäßigung, Stundung

(1) 
Beitragsermäßigungen können vom Mitglied schriftlich unter Beifügung der entsprechender, geeigneter Unterlagen beim Vorstand des Vereins beantragt werden. Der Vorstand ist befugt, ausnahmsweise in begründeten Fällen, insbesondere aus sozialen Gründen, eine Ermäßigung zu gewähren, wobei jedoch der Beitrag 4 € pro Monat nicht unterschreiten darf. 

Eine Ermäßigung ist auf höchstens ein Jahr zu befristen. Danach kann ein neuer Antrag gestellt werden.
Ohne einen vom Präsidium bestätigten Antrag ist ein jedes Mitglied zur Zahlung des vollen Beitragssatzes verpflichtet.

(2) 
Auf schriftlichen Antrag hin und in begründeten Fällen kann der Vorstand auch Ratenzahlungen oder Stundungen genehmigen. 

§ 4 Mahnverfahren

(1) Ist ein Mitglied mit der Zahlung seiner Beiträge seit Fälligkeit mehr als einen Monat in Verzug, so erhält es eine Zahlungserinnerung.

(2) Bleibt ein Mitglied, nachdem es die Zahlungserinnerung erhalten hat, mehr als einen Monat in Verzug, so erhält es eine Mahnung mit einmonatiger Fristsetzung für die Zahlung. Es werden dann zudem Mahnkosten von 4 € berechnet.

